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„Kalle“ Koke nimmt die Jahreszahl 

2022 zum Anlass, den 50 Jahre al-

ten „Radikalenerlass“ und die dar-

aus resultierenden Berufsverbote in 

Erinnerung zu rufen. 
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Schon 1971 hatte der damalige Hamburger Bür-
germeister Klose die Vorreiterrolle übernommen, 
indem schon im Herbst 1971 ein Berufsverbot in 
Hamburg verhängt wurde. Auch der DGB be-
schloss 1973 sogenannte ‚Unvereinbarkeitsbe-
schlüsse‘, wonach Mitglieder aus den Gewerk-
schaften ausgeschlossen wurden, die vermeint-
lich nicht auf dem Boden der freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung (fdGO) standen. 
Behörden und Gewerkschaften arbeiteten in 
Bremen mit dem Verfassungsschutz zusammen, 
so dass der Rausschmiss aus der Gewerkschaft 
schon vor dem ersten Dienstgespräch in der Be-
hörde erfolgte. Somit bestand kein Rechtsschutz 
für die gemaßregelten Kollegen mehr. 

Die Anfrage beim Verfassungsschutz wird 
zur Regel
Zu Hunderttausenden wurden nun die Aspiran-
ten, die sich für den öffentlichen Dienst bewor-
ben hatten, mit der Regelanfrage durch den Ver-
fassungsschutz überzogen. Auch aus der Studen-
tenzeit wurden Informationen gesammelt, die 
zusammen mit aktuellen Daten den Bewerbern 
vorgehalten wurden. Es wurde vor allem nach 
gerichtsverwertbaren Tatsachen geforscht, die 
dem Dienstherrn Zweifel an der Treuepflicht des 
Bewerbers bestätigen sollten. Wenn Zweifel nicht 
ausgeräumt werden konnten, waren Entlassun-
gen aus dem Dienst oder Nichteinstellungen die 
brutale Folge. Die große Mehrheit der vom Ra-
dikalenerlass Betroffenen waren Lehrer. Ebenso 
konnten quer durch den öffentlichen Dienst Be-
schäftigte in die Mühle der Gesinnungsschnüf-
felei geraten wie Briefträger, Bahnbeamte, Sozi-
alpädagogen, Richter und Ärzte. Dabei waren 
die z.B. den überprüften Lehrkräften zur Last ge-
legten Erkenntnisse der Behörden eher geringfü-
giger Natur wie Teilnahme an Demonstrationen, 
Verkauf von linken Zeitungen, Behandlung des 
Putsches durch Pinochet in Chile und politischer 
Texte Erich Frieds im Unterricht. Diese Vorwürfe 
an die Bewerber sollte vor allem die große Zahl 
der Sympathisanten abschrecken, sich näher 
und enger an die „radikalen“ Organisationen 

Karlheinz Koke

In diesem Jahr sind der Radikalenerlass und 

die darauf gründenden Berufsverbote 50 Jahre 

alt: Anlass, sich mit diesen Vorgänge und ihren 

für die Betroffenen verheerenden Auswirkun-

gen auseinander zu setzen, zumal ehemalige 

Nazis im Nachkriegs-Deutschland von ähnli-

chen Nachforschungen und ihren Folgen wei-

testgehend verschont blieben. 

Am 28. 1. 1972 beschloss die Konferenz der Minis-
terpräsidenten der Länder „Grundsätze zur Frage 
der verfassungsfeindlichen Kräfte im Öffentli-
chen Dienst“. Bundeskanzler Brandt bekräftigte 
sie für den Bereich des Bundes am selben Tag: 
Damit war der ‚Radikalenerlass‘ bundesweit in 
Kraft gesetzt. Der Bremer Senat unter Koschnick 
übernahm die Grundsätze für das Land Bremen 
am 2. 2. 1972. Der Zweck dieser Vereinbarung 
war, die Treuepflicht der Beamten und Angestell-
ten im öffentlichen Dienst bundesweit einheitlich 
überprüfen zu können. Der Begriff ‚Berufsverbot‘ 
wurde im Ausland nicht übersetzt und mit Ver-
wunderung und Unverständnis als deutsche Be-
sonderheit zur Kenntnis genommen.

Bis 1970 hatten die gesetzlichen Grundlagen 
zur Verfassungstreue in der Praxis der Behörden 
keine große Bedeutung. Dann, 1969, übernahm 

die SPD die Regierung, in der 
Bundeskanzler Brandt mit dem 
Slogan „Wandel durch Annä-
herung“ die neue Ostpolitik ein-
leitete, die von der CDU scharf 
bekämpft wurde. Die vermeint-

liche Kommunistennähe wollte die SPD wenigs-
tens im eigenen Land ad absurdum führen und 
sich nach links abgrenzen, sodass sie mit den Re-
gierungen der Länder den Zugang zum öffent-
lichen Dienst ab Januar 1972 scharf unter die 
Lupe nahm. Das betraf die erste Generation der 
jungen Linken, die von den Unis kamen. 

50 Jahre ‚Radikalenerlass‘
het berufsverbot, le berufsverbot,  

the berufsverbot, berufsverbotet, el berufsv...

Seit 1971  
Berufsverbot in  

Hamburg
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Der Radikalenerlass wurde schließlich in Bremen 
vom Senat im Jahre 2012 aufgehoben und ein 
„ideeller Abschluss“ mit den Betroffenen ange-
strebt. Was konkret darunter zu verstehen ist und 
ob und wie er umgesetzt und konkretisiert wurde, 
ist noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. 
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zu binden. Jeder Bewerber, von dem die Behör-
de wusste, dass er nicht Mitglied in einer ‚ver-
fassungsfeindlichen‘ Organisation (Kommunis-
tischer Bund Westdeutschland (KBW), KPD/ML, 
KPDAO und auch die DKP) war, konnte die inkri-
minierten Vorgänge ohne weiteres praktizieren. 
3,5 Millionen Regelanfragen soll es bis 1990 an 
den Verfassungsschutz gegeben haben, bei 
35.000 Bewerbern sollen ‚Erkenntnisse‘ vorge-
legen haben. Der auch „Misstrauensbeschluss“ 
genannte Erlass hatte eine ganze Generation er-
fasst; viele sind in Angst, Ausweglosigkeit oder 
ins materielle oder psychische Elend gestoßen 
worden. 

Die Empörung über dieses unfassbare Vorgehen 
des Staates wiegt umso schwerer, als Zehntau-
sende ehemaliger Nazis nach dem Krieg in den 
Staatsapparat übernommen wurden, für die das 
Berufsverbot keine Rolle gespielt hat. Auch in 
Bremen hat der damalige Bürgermeister Kaisen 
nicht auf diese Gruppe verzichten wollen und 
ihre Wiedereingliederung in den Staatsdienst  
betrieben. 


